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Betreff 
 
Bericht zum aktuellen Stand des Masterplan Urbane Mitte 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Aufbauend auf den Zielen des Stadtentwicklungskonzeptes 2025 hat die NRW.URBAN für 
die Erstellung des ‚Masterplans Urbane Mitte‘ folgende Arbeitsschritte definiert: 
 
1.  Bestandsaufnahme 
 

1.1 Abgrenzung des Masterplangebietes, Definition der Untersuchungsfelder 
1.2 Bestandsaufnahme der ‚Zentrumsnutzungen‘ (Daten, Fakten, Zahlen, Photodoku-

mentation) 
1.3 Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen (Entstehung, bisherige Entwicklung, 

rechtl. Situation, Entwicklungsmaßnahme etc.) 
1.4  Bestandsaufnahme der Eigentumsverhältnisse 

 
2.  Stärken-/Schwächenanalyse 
 

2.1  Analyse von Nutzungsarten und ihrer Verteilung 
2.2  Analyse der baulich/städtebaulichen Strukturen  
2.3  Analyse von Aufenthaltsräumen und Wegebeziehungen 
2.4  Analyse der Entwicklungspotentiale (unbebaute Flächen, umzunutzende Flächen)  
2.4  Analyse der wirtschaftlicher Potentiale und Hemmnisse 

 
3.  Definition und Beschreibung von ‚Lupenräumen‘ 
 

3.1  Darstellung von Nutzungsalternativen für abgegrenzte Teilbereiche (z.B. Gelände 
‚Möbel Tacke‘, ‚Marktplatte‘ ‚MK-Flächen‘ entlang Rathausallee, etc.) 
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3.2 Darstellung der funktionalen Zusammenhänge zwischen den ‚Lupenräumen‘ 
3.3 Zusammenschau der ‚Lupenräume‘ zu alternativen Entwürfen des Masterplans 

 
4.  Diskussion der Masterplan-Alternativen mit interessierten Bürgern, Zent-

rums’nutzern‘, Gewerbetreibenden, Grundstückseigentümern, Experten  
 
5.  Erarbeitung eines Entwurfs des Masterplans 
 

5.1 Auswertung der Bürgerbeteiligung 
5.2  Konkretisierung und Ergänzung der Masterplanalternativen 
5.3  Überprüfung von Strategien zur Umsetzung (Förderprogramme, PPP-Konzepte, 

städtebauliche Verträge etc.) 
 
6.  Abfassung des Berichtes zum Masterplan und Präsentation der Ergebnisse 
 
Die Arbeitsschritte 1 und 2 sind durch Primärerhebungen, Bündelung der Informationen aus 
der Verwaltung, Gespräche mit den Grundstückseigentümern und/oder -verwaltern, poten-
tiellen Investoren und Vertretern verschiedenen Nutzergruppen (Kreishandwerkerschaft, 
IHK, Schulen etc.) nahezu abschließend bearbeitet worden. Derzeit werden im Arbeits-
schritt 3 für räumliche Teilbereiche des Zentrums (‚Lupenräume‘) alternative städtebauliche 
Strukturen in Abhängigkeit von möglichen Nutzungsarten dargestellt und zur Diskussion mit 
der Verwaltung und in der Lenkungsgruppe vorbereitet.  Parallel dazu wird das 2. Bürgerfo-
rum und die darin geplanten Arbeitsgruppen vorbereitet. Dieses soll unmittelbar nach den 
Sommerferien Mitte  September stattfinden. Nach Auswertung der Beratungsergebnisse mit 
Bürgern und Experten wird der Masterplan erstellt und es wird eine erste Abklärung der 
Umsetzungsmöglichkeiten in Kooperation zwischen privaten Eigentümern/Investoren und 
der öffentlichen Hand stattfinden. Es wird derzeit angestrebt, den Masterplan gleichzeitig 
mit der Offenlage des Bebauungsplans Nr. 107 für das HUMA Einkaufszentrum auf dem 3. 
Stadtforum Mitte Januar 2011 vorzustellen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
<Name des Unterzeichnenden> 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
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  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


